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Vorwort

»Allgemeine Wirtschaftslehre – Wirtschafts- und Sozialkunde« ist ein bewährtes Lehr- 
und Lernbuch für kaufmännische Ausbildungsberufe. 

Das Buch richtet sich an

–  Schülerinnen und Schüler aller kaufmännischen Ausbildungsberufe,

–  Lehrende und Teilnehmende von Fort- und Weiterbildungen in Unternehmen, Ver-
bänden und sonstigen Institutionen.

Die Inhalte des Buches decken die Lernziele und Lehrplaninhalte für das Fach Wirtschafts- 
und Sozialkunde ab.

Der Aufbau des Buches ist nach Lernfeldern gegliedert. Er orientiert sich demnach an 
konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen im Unternehmen. 

Zahlreiche, meist mehrfarbige Darstellungen und Tabellen veranschaulichen auch 
schwierige Sachverhalte. Zusammenfassende und vergleichende Übersichten erleichtern 
den Überblick.

Jedes Hauptkapitel endet mit einer zusammenfassenden Übersicht zur kompakten Dar-
stellung des Erlernten.

Aufgaben und Problemstellungen am Ende von Hauptkapiteln bieten Material für Wie-
derholungen und Hausaufgaben und dienen der Prüfungsvorbereitung. Alle Lernzielebe-
nen werden angesprochen.

Ein ausführliches Inhalts- und Stichwortverzeichnis erleichtert die Arbeit mit dem Buch.

»Allgemeine Wirtschaftslehre – Wirtschafts- und Sozialkunde« enthält die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und die statistischen Daten bis zum Sommer 2023.

Ein Lösungsbuch zu den Aufgaben und Problemen ist im Verlagsprogramm erhältlich (Eu-
ropa-Nummer 73464).

Ihr Feedback ist uns wichtig.

Ihre Anmerkungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge zu diesem Buch nehmen wir 
gerne auf – schreiben Sie uns unter lektorat@europa-lehrmittel.de.

Die Verfasser Rottenburg, Juli 2023

Wichtiger Hinweis:

In diesem Buch finden sich Verweise/Links auf Internetseiten. Für die Inhalte auf diesen Seiten 
sind ausschließlich die Betreiber verantwortlich, weshalb eine Haftung ausgeschlossen wird. 
Für den Fall, dass Sie auf den angegebenen Internetseiten auf illegale oder anstößige Inhalte 
treffen, bitten wir Sie, uns unter info@europa-lehrmittel.de davon in Kenntnis zu setzen, damit 
wir beim Nachdruck dieses Buches den entsprechenden Link entfernen können.

mailto:lektorat@europa-lehrmittel.de
mailto:info@europa-lehrmittel.de
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Entwerfen Sie parallel zur Bearbeitung dieses Kapitels ein Mindmap, in dem Sie die 
wichtigsten Regelungen zur Berufsausbildung darstellen.

1 Mit den Regelungen der Berufsausbildung  
aus einandersetzen

Die Berufsausbildung und das Beschäftigungsverhältnis  
mitgestalten

Lernfeld
1

1.1 Duales Ausbildungssystem

Wenn von »dualem System« in der Berufsausbildung gesprochen wird, ist das in Deutsch-
land praktizierte System der zweigeteilten beruflichen Ausbildung gemeint. 

Duale Ausbildung bedeutet Ausbildung an den zwei Lernorten Ausbildungsbetrieb 
und Berufsschule.

BBiG  
§ 2

Rund zwei Drittel eines Altersjahrganges absolvieren eine Ausbildung im dualen System. 
Jedes Jahr beginnen über eine halbe Million Jugendliche eine berufliche Ausbildung.

Berufe, für die es eine staatlich anerkannte Ausbildungsordnung gibt (http://www.bibb.de), 
werden jährlich im »Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe« veröffentlicht.
Grundlage ist die Ausbildungsordnung. Sie enthält genaue Anweisungen über den Inhalt 
der jeweiligen Ausbildung sowie über ihre Dauer und die Prüfungsanforderungen. Diese 
Vorschriften werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen.

§ 5

§ 4

Regelungen der 
Berufsausbildung

E Handlungsauftrag

   
 11

http://www.bibb.de
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BBiG 
§§ 27 ff.

Ausbildungsbetrieb

Ist zuständig für die Ver-
mittlung
–  einer breit angelegten 

beruflichen Grund- 
bildung,

–  berufs- und betriebs- 
spezifischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten,

–  einer ersten Berufs- 
erfahrung.

Voraussetzung:
persönliche und fachliche 
 Eignung der Ausbilder so-
wie geeignete Ausbildungs-
stätten

Zuständige Stelle,  
z. B. Industrie- und  

Handelskammer

–  Führt ein Verzeichnis aller 
Ausbildungsverhältnisse,

–  überwacht die ordnungs-
gemäße Durchführung 
der Ausbildung,

–  führt Prüfungen durch,
–  berät Auszubildende und 

Betriebe in allen Fragen 
der Ausbildung.

Berufsschule

Ist zuständig für die Ver-
mittlung
–  allgemeinbildender 

Kenntnisse,
–  berufsspezifischer  

Kenntnisse und  
Fähigkeiten,

–  theoretischen Basis-
wissens im Berufsfeld.

Der Unterricht findet in 
Teilzeit oder in Blockform 
statt.

Auszubildende(r)

Zusammenarbeit,  
z. B. bei Prüfungen

Beratung, Überwachung,  
Organisation

 Funktion des Ausbilders

Nur derjenige Betrieb, der sachlich für eine bestimmte Ausbildung geeignet ist und  einen 
persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder dafür einsetzen kann, erhält die Erlaubnis 
zur Berufsausbildung im dualen System.

Die Eignung wird durch die zuständige Stelle überwacht. Dies ist bei nichthandwerklichen 
Gewerbeberufen die Industrie- und Handelskammer (http://www.ihk.de). Um die betrieb-
liche Ausbildung zu fördern, bieten die Kammern interessierten Angestellten und Fach-
arbeitern Lehrgänge an, die mit der Ausbildereignungsprüfung abgeschlossen werden 
können. Heute dürfen im Allgemeinen nur solche Personen ausbilden, die eine Ausbilder-
eignungsprüfung, eine Meisterprüfung oder ein entsprechendes Examen an einer Hoch-
schule oder Berufs akademie abgelegt haben.

Der in der Rechtsverordnung über die Ausbildung zu einem bestimmten Beruf enthaltene 
Ausbildungsrahmenplan nennt die vom Ausbildungsbetrieb zu vermittelnden Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Einzelnen und empfiehlt, in welchem Ausbildungshalbjahr der Auszu-
bildende hierin unterwiesen werden sollte.

 Funktion der Berufsschule

Die Kultusministerkonferenz (http://www.kmk.org) beschließt für jeden anerkannten Aus-
bildungsberuf einen bundeseinheitlichen Rahmenlehrplan, dessen Anwendung den Bun-
desländern empfohlen wird. Jedes Bundesland hat aber die Möglichkeit, im Rahmen der 
Kulturhoheit besondere Lehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht zu entwickeln. Um 
eine Auseinanderentwicklung möglichst zu begrenzen, haben sich die Bundesländer auf 
folgende Beschreibung der Aufgaben der Berufsschule als Lernort im dualen Ausbildungs-
system verständigt:

Berufsschulen vermitteln dem Schüler allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte für die 
Berufsausbildung, die Berufsausübung und im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung. 

§§ 27 f.

§ 32
§ 71

§ 5

http://www.ihk.de
http://www.kmk.org
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Allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte zielen auf die Bildung und Erziehung für be-
rufliche und außerberuf liche Situationen. Die Schüler sollten insbesondere

–  eine fundierte Berufsausbildung erhalten, auf deren Grundlage sie befähigt sind, sich 
auf veränderte Anforderungen einzustellen und neue Aufgaben zu übernehmen,

– Kenntnisse und Einsichten in die Zusammenhänge ihrer Berufstätigkeit erwerben,

–  betriebliche, rechtliche sowie wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge 
erkennen,

–  ihr Urteilsvermögen und ihre Handlungs fähigkeit und Handlungsbereitschaft vergrö-
ßern,

–  Möglichkeiten und Grenzen der persönlichen Entwicklung durch Arbeit und Berufs-
ausübung erkennen.

1.2 Berufsausbildungsvertrag

Auszubildender im kaufmännischen Beruf ist, wer im Geschäftsbetrieb eines kauf
männischen Unternehmens zur Erlernung kaufmännischer Dienste tätig ist.

 Abschluss des Berufsausbildungs vertrages

Er wird zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden und seinem gesetzlichen 
Vertreter abgeschlossen. Der Ausbildungsvertrag wird von diesen vor Beginn der  Aus bil - 
dung unterzeichnet. Zur Genehmigung und Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhältnisse ist der Berufsausbildungsvertrag vom Ausbildenden unverzüglich 
nach dessen Abschluss der Industrie- und Handelskammer vorzulegen. Nur wer in dieses 
Verzeichnis eingetragen ist, wird zur Zwischen- und Abschlussprüfung der IHK zuge lassen.

 Pflichten des Ausbildenden (= Rechte des Auszubildenden)

E Ausbildung

Der Ausbildende hat dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln, 
die notwendig ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Er kann selbst ausbilden oder einen 
persönlich und fachlich geeigneten Vertreter (Ausbilder) ausdrücklich damit beauftragen. 
Die Ausbildung hat, planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert, die theoretischen Kennt-
nisse und praktischen Fertigkeiten zu vermitteln, die zum Erreichen des Ausbildungszieles 
erforderlich sind. Die Ausbildung kann auch in geeigneten Einrichtungen außerhalb der 
Ausbildungsstätte durchgeführt werden. Der Arbeitgeber hat dem Auszubildenden kosten-
los die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, ihn zum Besuch der Berufsschule und 
zum Führen eines Ausbildungsnachweises anzuhalten und diesen durchzusehen.

E Fürsorge

Der Ausbildende muss dem Auszubildenden eine angemessene, mindestens jährlich an-
steigende Vergütung zahlen und ihm den vertraglich bzw. gesetzlich zustehenden Urlaub 
gewähren. Darüber hinaus muss er ihn zur Sozialversicherung anmelden sowie die Bei-
träge dafür entrichten. Er hat dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich ge-
fördert sowie gesundheitlich und sittlich nicht gefährdet wird.

E Zeugnis

Bei Beendigung der Ausbildung hat der Ausbildende ein schriftliches Zeugnis auszustel-
len. Es muss Angaben über die Art, die Dauer und das Ziel der Ausbildung sowie über die 
erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten enthalten. Auf Wunsch des Auszu-

BBiG
§§ 10 f.

§§ 34 ff.

§§ 14 ff.
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bildenden ist es auch auf Verhalten und Leistung auszudehnen (qualifiziertes Zeugnis).
(Infos zum Arbeitszeugnis unter http://www.arbeitszeugnis.de)

 Pflichten des Auszubildenden (= Rechte des Ausbildenden)

E Bemühung

Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, 
die erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Deshalb muss er die ihm im Rah-
men der Berufsausbildung erteilten Aufgaben sorgfältig ausführen. Insbesondere hat er 
die Berufsschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen und seinen Ausbildungsnachweis 
laufend zu führen.

E Treue und Verschwiegenheit

Der Auszubildende hat die Betriebsordnung zu beachten, die Vorteile des Geschäftes 
wahrzunehmen und über Geschäftsgeheimnisse (Bezugsquellen, Umsatz, Gehälter) Still-
schweigen zu wahren. Ohne Einwilligung des Ausbildenden darf er weder ein eigenes 
Handelsgeschäft betreiben (Handelsverbot) noch im Geschäftszweig des Ausbildenden 
Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung machen (Wettbewerbsverbot).

E Berufsschulpflicht

Der Auszubildende ist zum regelmäßigen Besuch der Berufsschule verpflichtet.

 Ausbildungsdauer

Sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen. Bei älteren oder be-
sonders begabten Auszubildenden kann sie auf Antrag durch die IHK gekürzt werden. In 
Ausnahmefällen kann die Ausbildungszeit auf Antrag des Auszubildenden verlängert 
 werden.

Eine verkürzte Ausbildungszeit ist allgemein üblich bei Auszubildenden, die das Zeugnis 
der Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulreife besitzen.

Die Ausbildungszeit beginnt mit einer Probezeit, die mindestens einen Monat dauern 
muss, höchstens aber vier Monate dauern darf. Während dieser Zeit soll der Ausbildende 
feststellen, ob sich der Auszubildende körperlich, geistig und charakterlich für den ge-
wählten Beruf eignet, und der Auszubildende, ob ihm der Beruf und die Ausbildungsstätte 
zusagen. Beide haben die Möglichkeit, während der Probezeit das Ausbildungsverhältnis 
jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist zu kündigen.

  Möglichkeiten zur ordentlichen oder außerordentlichen Beendigung des Aus-
bildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis endet

a) mit Ablauf der Ausbildungszeit;

b)  vor Ablauf der Ausbildungszeit mit der Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prü-
fungsausschuss, wenn die Abschlussprüfung bestanden wurde;

c)  durch schriftliche Kündigung mit der Angabe von Kündigungsgründen
 1.  von beiden Vertragspartnern aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer 

Kündigungsfrist (fristlose Kündigung), aber innerhalb von zwei Wochen nach Kennt-
nis der zur Kündigung berechtigenden Tatsachen;

 2.  nur vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Be-
rufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will. 

Wer den einseitigen Rücktritt verschuldet oder das Ausbildungsverhältnis nach Ablauf der 
Probezeit ohne Grund löst (Vertragsbruch), ist schadensersatzpflichtig.

BBiG
§ 13

HGB
§ 60

BBiG
§§ 13, 15

§ 5

§ 8

§ 20

§§ 21 ff.

§ 23

http://www.arbeitszeugnis.de
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Beispiele:

1.  Der Ausbildende kommt seiner Ausbildungspflicht nicht nach. Der Auszubildende tritt des-
halb vom Vertrag zurück.

2.  Der Auszubildende verlässt mehrfach unbefugt seine Ausbildungsstelle. Der Ausbildende tritt 
deshalb vom Vertrag zurück.

Wird der Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis ohne vorherige aus-
drückliche Vereinbarung weiter beschäftigt, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet. Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die 
Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

BBiG
§ 24

NachwG
§ 2

1.3 Jugendarbeitsschutzgesetz

JArbSchG
§§ 2, 5

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für 
Beschäftigte, die noch nicht 18 Jahre alt sind.

Die Beschäftigung ist bis auf gesetzliche 
Ausnahmen verboten.

Die Beschäftigung ist bei Berücksichtigung 
von Bestimmungen erlaubt.

Für Jugendliche gelten die folgenden Bestimmungen:

Arbeitszeit. Die tägliche Arbeitszeit darf acht Stunden, die Wochenarbeitszeit 40 Stunden 
nicht übersteigen. An Tagen, die für die erwachsenen Arbeitnehmer des Betriebes 
 arbeitsfrei sind, dürfen auch Jugendliche nicht beschäftigt werden. Eine längere Arbeits-
zeit ist möglich, wenn an anderen Werktagen entsprechend gekürzt wird. An Samstagen 
dürfen Jugendliche in aller Regel nicht beschäftigt werden.

Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünftagewoche durch Freistel-
lung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. 
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.

Ruhepausen. Als Ruhepausen gelten Arbeitsunterbrechungen von mindestens 15 Minu-
ten. Sie müssen bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis sechs Stunden 30 Minu-
ten, bei mehr als sechs Stunden 60 Minuten betragen.

Freizeit. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Freizeit von 
mindestens zwölf Stunden zu gewähren. Zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, an Samstagen 
und an Sonn- und Feiertagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

Ausnahmen gelten für Unternehmen mit Schichtarbeit, für Schank- und Gaststätten und 
im übrigen Beherbergungsgewerbe, für Bäckereien, Konditoreien und Friseure. Darüber 
hinaus kann die Aufsichtsbehörde weitere Ausnahmen bewilligen.

§ 8
§ 16
§ 8 (2)

§ 11

§ 13

§§ 16 f., 
27

Kinder

Das sind Personen, die
– unter 15 Jahre alt sind und
– der Vollzeitschulpflicht unterliegen.

Jugendliche

Das sind Personen im Alter zwischen  
15 und 18 Jahren.
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Berufsschulzeit. Die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen wird auf die Arbeitszeit an-
gerechnet. Beträgt die Schulzeit mehr als fünf Unterrichtsstunden, so ist einmal in der 
Woche der restliche Tag arbeitsfrei; der zweite Tag in dieser Woche jedoch nicht. Beginnt 
der Unterricht vor 09:00 Uhr, so darf der Jugendliche vorher nicht beschäftigt werden. 
Auch der letzte Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, 
ist frei.

Urlaub. Jugendliche, die zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt sind, haben 
Anspruch auf 30 Werktage Urlaub; wenn sie noch nicht 17 Jahre alt sind, auf 27 Werktage; 
wenn sie noch nicht 18 Jahre alt sind, auf 25 Werktage (6 Werktage = 1 Woche). Der Urlaub 
ist erstmals nach einer ununterbrochenen Beschäftigung von mehr als drei Monaten zu 
gewähren. Vor Antritt des Urlaubs ist das Urlaubsentgelt auszubezahlen. Der Urlaub soll 
zusammenhängend, bei Berufsschülern in der Zeit der Schulferien, gegeben werden. So-
weit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, hat der Jugendliche für jeden Schul-
tag von mindestens fünf Stunden Unterricht Anspruch auf einen weiteren Urlaubstag. 
Während des Urlaubs darf keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit 
ausgeübt werden.

Gesundheitliche Betreuung. Vor Aufnahme der Beschäftigung und nach einjähriger Be-
schäftigung sind für den Jugendlichen kostenfreie ärztliche Untersuchungen vorgeschrie-
ben, deren Ergebnisse den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden. Der Arbeitgeber 
erhält eine Bescheinigung, dass die Untersuchung stattgefunden hat. In ihr sind die Arbei-
ten vermerkt, bei deren Ausübung der Arzt die Gesundheit für gefährdet hält. Ohne den 
Nachweis der ärztlichen Untersuchung darf der Ausbildungsvertrag von der IHK nicht 
eingetragen werden.

Beschäftigungsbeschränkungen. Das Gesetz verbietet die Beschäftigung eines Jugend-
lichen mit Arbeiten, die seine körperlichen Kräfte übersteigen oder bei denen er sittlichen 
Gefahren ausgesetzt ist. Die Beschäftigung mit Akkord- und Fließbandarbeit ist ausdrück-
lich verboten. Personen, die die bürgerlichen Ehrenrechte nicht besitzen, dürfen Jugend-
liche nicht beschäftigen und nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses anweisen 
oder beaufsichtigen.

Für die Beschäftigung verwandter Kinder und Jugendlicher sowie für die Beschäftigung 
im Familienhaushalt, in der Landwirtschaft, im Bergbau und in der Heimarbeit enthält das 
Gesetz besondere Bestimmungen (Beitragssätze zur Sozialversicherung: vgl. Seite 57).

JArbSchG
§ 9

§ 10

§ 19

§§ 32 f.

§§ 22 ff.

1.4 Entgeltabrechnung des Auszubildenden

Die Vergütung von Auszubildenden ist steuer- und sozialversicherungspflichtig. Aller-
dings gelten Mindestbeträge, bis zu denen keine Abzüge vorgenommen werden.

Bei der Lohnsteuer gilt ein Grund freibetrag von 10.908,00 EUR.

Bei der Sozialversicherung gibt es bei Auszubildenden eine Geringverdienergrenze von  
325,00 EUR pro Monat. Bis zu diesem Betrag muss der Ausbildungsbetrieb als Arbeitgeber 
den vollen Beitrag zur Sozialversicherung, also auch den Arbeitnehmeranteil, selbst tra-
gen. Wird diese Grenze überschritten, teilen sich Ausbildender und Auszubildender die 
Beiträge.

Beispiel: Entgeltabrechnung eines Auszubildenden (Bild, nächste Seite)

a  Personalnummer. Durch sie kann der Auszubildende identifiziert und ihm die Entgeltabrech-
nung eindeutig zugeordnet werden.

b Steuerklasse des Auszubildenden. Steuerklasse I gilt für Unverheiratete.
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c  Beitragssatz der Krankenkasse des Auszubildenden (Beitragssatz: 14,6 %; Zusatzbeitragssatz: 
1,0 %).

d Monatlicher Anteil des Arbeitgebers an den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.

e  Kumulierter Anteil des Arbeitgebers an den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung; das 
ist die Summe aller Beiträge des Arbeitgebers in diesem Jahr.

00009

KMS Electronic R-F-H GmbH
Klosterstraße 2
89143 Blaubeuren

07 08 04

Robin Weber
Silberdistelweg 32
89150 Laichingen

01 09 22 1 102

für Juli 2023

ev

25.07.2023

001        17113/90072/00009

15 60 11113 1

145 93

1.013 89

63070883D006 AOK Baden-Württemberg

X01
90072

Pers.-Nr. 00009
Abt.-Nr.

2010 Ausbildungsvergütung, kfm L L J 726,00

726,00

726 00

145,939 4467 5212 3456 63726 00726 00

L

L

5.082 00 5.082 00

5.082 00 472 64

396 41 78 76

66 08

580,07

580,07

Bank:  Volksbank Laichingen
IBAN:  DE28 6309 9130 0147 7288 90
BIC:  GENODES1LAI

a
b

c

d

e
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E Aufgaben und Probleme

1. Warum haben Jugendliche einen längeren Urlaub als Erwachsene?

2. Warum sind für Jugendliche kostenfreie ärztliche Untersuchungen vorgesehen?

3. Welchen Geltungsbereich hat das Jugendarbeitsschutzgesetz?
 a)  Das Gesetz gilt für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 21 Jahre alt 

sind.
 b) Das Gesetz gilt für jede Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen.
 c)  Das Gesetz gilt für die Beschäftigung von Jugendlichen als Arbeitnehmer, die 

noch nicht 18 Jahre alt sind.
 d)  Das Gesetz gilt für geringfügige Hilfeleistungen, die von Jugendlichen in einem  

Betrieb erbracht werden.

4.  Wie viele Minuten müssen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz die Ruhepausen für  
Jugendliche bei mehr als sechs Stunden täglicher Arbeitszeit mindestens betragen?

 a) 90 Minuten,  b) 60 Minuten,  c) 45 Minuten,  d) 30 Minuten.

5.  Die Auszubildende Maria Müller (17 Jahre) besucht die Berufsschule von 07:50 Uhr 
bis 12:10 Uhr (5 Unter richtsstunden). Muss sie nachmittags wieder im Betrieb sein?

6.  Die Auszubildenden Peter und Isabel haben vor fünf Monaten bei der Waggon 
GmbH einen Berufsausbildungsvertrag als Industriekaufmann/-frau abgeschlossen. 
Aufgrund persönlicher Differenzen mit dem Ausbilder möchte Peter sobald wie 
möglich die Ausbildung bei der Roth GmbH fortsetzen. Der Ausbildende ist jedoch 
mit dem Wechsel nicht einverstanden.

 a) Beurteilen Sie, ob Peter den Ausbildungsbetrieb wechseln kann.
 b)  Isabel stellt erst jetzt fest, dass ihr der Beruf Industriekauffrau nicht liegt. Sie be-

absichtigt, eine Ausbildung als Diätköchin zu beginnen. Kann sie in den neuen 
Ausbildungsberuf wechseln (Begründung)?

7.  Die Möbelfabrik ligne roset GmbH hat seit Kurzem einen neuen Geschäftsführer. 
Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation, in der sich das Unterneh-
men augenblicklich befindet, sollen die Kosten verringert werden. Der Geschäfts-
führer beabsichtigt u.a., die Zahl der Mitarbeiter herabzusetzen. Auch zwei Auszu-
bildende sollen entlassen werden. Mit dem einen wurde der Ausbildungsvertrag vor 
drei Wochen, mit dem anderen vor einem Jahr geschlossen.

  Stellen Sie die Konfliktsituation zwischen dem Geschäftsführer und dem Auszubil-
denden in einem Rollenspiel dar. 

  (Mögliche Beteiligte: Geschäftsführer, Auszubildende, Ausbildungsleiter, Betriebs-
rat …)

8.  Prüfen Sie in den folgenden Fällen, inwiefern der Ausbildungsbetrieb oder der Aus-
zubildende ihre Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag verletzt haben; notieren Sie 
die Pflichten von Betrieb und Auszubildenden (§§ 13 – 19 BBiG).

 Das erzählen Auszubildende …

 a)  »Mein Chef lässt mich vor Feiertagen nicht in die Berufsschule gehen, weil wir da  
extrem viel Arbeit haben.«

 b)  »Ständig muss ich im Büro Staub saugen und das Auto des Chefs putzen, obwohl 
ich eine Ausbildung mache.«

 c)  »Meine Ausbildung gefällt mir gar nicht, weil mir bisher fast nie jemand etwas 
gezeigt hat; die  meiste Zeit sitze ich nur herum.«

 d) Mein Chef ist supergeizig. Ich muss mir sogar die PC-Tastatur selbst kaufen.«
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 Was Ausbilder sagen …

  e) »Unser Azubi gibt sich überhaupt keine Mühe und ist ein großer Schlamper.«

 f) »Gestern hat unser Azubi schon wieder die Schule geschwänzt.«

  g)  »Ich bin wütend, weil unser Azubi aus der Personalabteilung die Gehälter von 
Mitarbeitern an seine Kumpels weitererzählt hat.«

 h) »Unser Azubi hat sich gestern glatt geweigert, ans Telefon zu gehen.«

  9.  Anne Kappel, 17 Jahre alt, möchte nach dem erfolgreichen Realschulabschluss 
eine Ausbildung als Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement bei der 
Gronbach GmbH beginnen. Die Gronbach GmbH legt Anne Kappel folgenden 
Ausbildungsvertrag vor:

Ausbildungsvertrag

Probezeit:

Die Probezeit beträgt für beide Vertragsparteien sechs Monate. Während dieser 
Zeit kann beidseitig ohne Angabe von Gründen das Ausbildungsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Frist aufgelöst werden.

Urlaubsregelung:

Der Jahresurlaub der Auszubildenden beträgt 25 Werktage pro Kalenderjahr.

Sondervereinbarung:

Während der Abschlussarbeiten steht die Auszubildende dem Betrieb auch an 
Berufsschultagen zur Verfügung.
…

  a)  Prüfen Sie die auszugsweise formulierten Vertragsinhalte auf ihre Rechtsgültig-
keit.

  b)  Welche Voraussetzungen müssen u. a. erfüllt sein, damit ein rechtsgültiger Aus-
bildungsvertrag zwischen Anne Kappel und der Gronbach GmbH zustande 
kommt?

  c)  Nach mehreren Gesprächen wird der Ausbildungsvertrag rechtswirksam abge-
schlossen. Die Ausbildung findet im dualen System statt.

  ca) Erläutern Sie das duale System in der beruflichen Bildung.

   cb)  Welche Rechte und Pflichten ergeben sich für Anne aus dem abgeschlosse-
nen Vertrag?

  d)  Am Ende des ersten Ausbildungsjahres erhält Anne Kappel ihr Berufsschulzeug-
nis mit sehr schlechten Noten. Die Gronbach GmbH sieht das Ausbildungsziel 
gefährdet und kündigt ihr das Ausbildungsverhältnis eine Woche später.

   da)   Wer könnte Anne in dieser schwierigen Situation sachkundig zur Seite ste-
hen?

  db) Prüfen Sie, ob die ausgesprochene Kündigung rechtsgültig ist.

10.  Alexander (17 Jahre), der sich im dritten Ausbildungsjahr zum Bankkaufmann be-
findet, erhält monatlich 1.056,00 EUR vergütet.

   Wie viel EUR wird ihm für die einzelnen Sozialversicherungszweige und insgesamt 
von ihrer Ausbildungsvergütung abgezogen, wenn der Zusatzbeitrag zur Kranken-
kasse 1 % beträgt?



Lernfeld 1  
20 Die Berufsausbildung und das Beschäftigungsverhältnis mitgestalten

Zusammenfassende Übersicht:  
Mit den Regelungen der Berufsausbildung auseinandersetzen

Zusammenfassende Übersicht

IHK

Duales Ausbildungs system
BerufsschuleAusbildungs

betrieb

Auszubildender

Entgeltabrechnung:
Bruttovergütung
–  Steuern 
–  Sozialversicherungsbeiträge

=  Nettovergütung

Ausbildungsvertrag

Rahmenlehrplan

JugendlicheKinder

Rechte

Rechte

Pflichten

Pflichten

allgemeine und  
berufsbezogene  
Bildungs- und  
Erziehungsinhalte

  Beschäftigung mit  
Einschränkungen

  Beschäftigungs- 
verbot

Berufsbildungsgesetz 
Ausbildungsordnung

Jugendarbeitsschutzgesetz

– Arbeitszeit
– Ruhepausen
– Berufsschulzeit
– gesundheitliche Betreuung
– Beschäftigungsschutz

2 Mit den Regelungen des Beschäftigungs-
verhältnisses auseinandersetzen

E Handlungsauftrag

Erstellen Sie ein Wandplakat mit einer Übersicht zu den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen eines Beschäftigungsverhältnisses. Gehen Sie insbesondere auf die Rechte  
und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag sowie die Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmer 
ein.




